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III. Welche Republik? Partizipationsmodelle 

8. Parlament oder Räterepublik? Die Novemberrevolut ion in Stuttgart      AB 8  

 
 
Überblick über den Verlauf der Novemberrevolution u nd den Januaraufstand in 
Stuttgart 

Unter Führung von SPD und Gewerkschaften versammeln sich am 9.11.1918 große Teile 
der Stuttgarter Arbeiterschaft und der Soldaten, um die Einführung einer demokratischen 
Republik nach parlamentarischem Muster zu fordern. Nach den Reden ihrer Anführer und 
einem Umzug durch Stuttgart gehen diese Leute nach Hause. Nur ein kleiner Teil stürmt 
das Wilhelmspalais; dieser erbeutet mehrere Maschinengewehre und besetzt die 
Wachposten. Dem Kaiserdenkmal auf dem Karlsplatz wird eine Zipfelmütze und eine rote 
Fahne aufgesetzt. Ein Offizier wird niedergeschlagen, der König bleibt unversehrt, jedoch 
wird auch auf dem Wilhelmspalais eine rote Fahne gehisst. 

Um 15 Uhr wird aus den Spitzen der SPD, USPD und Gewerkschaften eine 
Übergangsregierung gebildet, nachdem Scheidemanns Ausrufung der Republik in Berlin 
bekannt geworden ist. Die im folgenden gebildete Regierung unter Wilhelm Blos, einem 
engen Freund Friedrich Eberts, verfolgt den strikten Kurs von Konsolidierung und 
Parlamentarisierung ohne Änderung der Produktions- oder gar Eigentumsverhältnisse. 
Das Stuttgarter Militär unter General von Ebbinghaus unterstützt die neue Regierung im 
Sinne der Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit. Der Arbeiter- und Soldatenrat 
hat an der Regierungsbildung keinen Anteil. Am selben Tag werden in Tübingen inhaftierte 
Spartakisten freigelassen, die gegen 18Uhr in Stuttgart ankommen und sofort ein 
Aktionsprogramm gegen die provisorische SPD-Regierung in Kraft setzen, das deutlich 
auf eine Räterepublik ausgerichtet ist. Ähnliche Vorgänge sind in Esslingen, Heilbronn, 
Göppingen und Böblingen nachgewiesen. 
 
Im Vergleich mit Berlin stellt sich dies als ein nahezu reibungsloser Ablauf der Bildung der 
provisorischen Regierung in Stuttgart dar, geprägt von enger Zusammenarbeit von SPD, 
USPD und Gewerkschaften, es war auch kein Rat der Volksbeauftragten gebildet worden, 
sondern eine Regierung klassischen Zuschnitts. Der Stuttgarter Arbeiter- und Soldatenrat 
führte zwar im Folgenden Wahlen durch, konnte sich aber nicht als Alternative etablieren, 
trotz einer Protestnote an die provisorische Regierung; es zeichnete sich zunehmend eine 
Trennung von USPD und Spartakisten ab, was dann auch zu Mehrheiten der gemäßigten 
Kräfte in den Arbeiterräten bei Wahlen führte. Am 23.1.1919 vollzog sich dann die 
endgültige Spaltung und Gründung der KPD. 
 
Gleichwohl: Die mangelnde Einbeziehung der Arbeiter- und Soldatenräte in 
Entscheidungsprozesse machte sich schon im Januar 1919 bemerkbar.  Der 
Januaraufstand von Stuttgart am 9/10.1.1919 kostete immerhin 7 Menschen das Leben: 
15 000 Arbeiter hatten zunächst das Stuttgarter Rathaus umstellt und besetzt und 
verlangten eine Aufbesserung ihrer Lage. Die zusammengezogenen Regimenter, 
Sicherheitskompanien und letztlich auch die sozialdemokratische Mehrheit bei den 
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Arbeiterräten verwehrten aber eine gewalttätige Revolution, die Spartakisten wurden 
verhaftet. Insgesamt muss man sagen, dass die Niederschlagung der Revolution in 
Württemberg jedoch deutlich friedlicher war als im Reich. Den Sicherheitskompanien und 
Freikorps, die schon die Absicht hatten „mal richtig aufzuräumen“, hatte Regierungschef 
Blos dies untersagt, auch die Anklagen gegen die Spartakisten wurden im Sommer 1919 
vor Gericht gebracht und endeten in Freisprüchen. 
 
 
D1 Die Vorgänge in Stuttgart am 9.11.1918, 10 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. November 1918:  
Verteilung der Waffen im Hof der Rotebühlkaserne in Stuttgart  

© LMZ 025572 

 
Der Aufmarsch der Arbeiter am Morgen des 9. November vollzog sich reibungslos. Keil 
(SPD) hatte noch einmal in der sozialdemokratischen „Tagwacht“ zu Ruhe und 
Besonnenheit aufgerufen und vor Blutvergießen gewarnt. Gleichsam als Losung stand am 
Schluss des Artikels der Aufruf „Vorwärts zur sozialen Republik“. Die Daimler-Arbeiter (…), 
die rote Fahnen, Gewerkschaftsfahnen und Plakate „Nieder mit dem Krieg! Hoch die 
sozialistische Republik“ mitführten, versuchten auf ihrem Zug  in die Innenstadt, die 
Soldaten aus den am Wege liegenden Kasernen und Quartieren zum Anschluss zu 
bewegen.  

Während sich in Gaisburg eine Kompanie den Aufforderungen Schreiners zum Mitkommen 
verschloss, gelang es den Arbeitern, in die Bergkaserne einzudringen, die Arrestanten zu 
befreien und die Soldaten zum Mitgehen zu bewegen. Auch die in der Stöckachschule 
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untergebrachten Soldaten stießen zu dem Zug, der in mustergültiger Disziplin zum 
Schlossplatz zog. Die Soldaten hatten zum Zeichen der Revolution eine rote Kokarde 
anstelle der alten schwarz-weiß-roten an ihren Mützen angebracht; die Gewehre wurden 
mit der Mündung nach unten getragen, um zu zeigen, dass die alte, überstrenge Disziplin 
nicht mehr galt.  
Auf dem Schlossplatz, dem benachbarten Schillerplatz und dem ebenfalls in unmittelbarer 
Nähe gelegenen Karlsplatz, wo auch die Züge der Cannstatter und Feuerbacher  Arbeiter 
eintrafen, hatte sich pünktlich um 10Uhr eine unübersehbare Menschenmenge 
versammelt. (…) Von der Treppe zum Mittelbau des Neuen Schlosses aus setzte er sich 
für die Abdankung des Kaisers und der deutschen Fürsten sowie den Übergang zu einer 
sozialen Republik ein. Keil war, wie er in seinen Erinnerungen schreibt, darauf bedacht, 
„kein Wort zu sagen, das von den Zuhörern als eine Ermächtigung zu selbständigem 
aktiven Vorgehen gedeutet werden konnte“. 
Zit. Aus Manfred Scheck, Zwischen Weltkrieg und Revolution. Zur Geschichte der Arbeiterbewegung in 
Württemberg 1914-1920, Köln 1981, S. 140 
 
 
 

Arbeitsauftrag: 

a) Sichten Sie die Materialien und arbeiten Sie die verschiedenen Vorstellungen von  
    Partizipation in der  Republik heraus.  
    Beachten Sie dabei die Einschätzungen der allgemeinen Lage, die angesprochenen   
    Mittel und die Zielsetzungen. 

b) Erläutern Sie die Spaltung der Arbeiterbewegung am Stuttgarter Beispiel! 

c) Überlegen Sie sich Auswirkungen dieser Spaltung für die Folgejahre! 
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Q1 Forderungen des Arbeiter- und Soldatenrates 1918  
 
 

 

Auflage 100 000 
 

Die rote Fahne 
 

Mitteilung des Stuttgarter 
Arbeiter- und Soldatenrates 

Zentralorgan sämtlicher Arbeiter- und Soldatenräte Württembergs 

Nr. 1                                        Stuttgart, 5. November 1918                          1. Jahrg. 

Die Forderungen des Arbeiter- und Soldatenrats. 
 
                   1. Sofortiger Waffenstillstand und Abschluß des Friedens durch den Arbeiter- und    
  Soldatenrat. 
                  2. Abdanken aller Dynastien, einschließlich Wilhelm II. von Württemberg. 

                 3. Auflösung des Landtags und des Reichstags. Die Regierung übernehmen sofort zu 
  wählende Delegierte der Arbeiter, Soldaten, Kleinbauern und der Landarbeiter. 

               4. Sofortige und vollständige Aufhebung des Belagerungszustandes; Auf-       
   hebung  jeder Zensur, Volle Preßfreiheit; Aufhebung des Hilfsdienstgesetzes. 
                5. Sofortige Freilassung aller politisch Inhaftierten und aller Militärge- 
  fangenen ohne Ausnahme in Württemberg und im Reich. 
                 6. Banken und Industrien sind zugunsten des Proletariats zu enteignen. 
                7. Annullierung der Kriegsanleihen von 1000 Mark aufwärts. 
               8. 7stündige Arbeitszeit; Festsetzung von Mindestlöhnen durch die Arbeiteraus- 
  schüsse.   Gleiche Löhne für männliche und weibliche Arbeiter. 

               9. Streiktage sind voll zu bezahlen. 

              10. Durchgreifende Umgestaltung des Heerwesens, nämlich 

                   a) Verleihung des Vereins- und Versammlungsrechts an die Soldaten in dienstlichen und   
                        außerdienstlichen Angelegenheiten; 

                    b) Auflhebung des Disziplinarrechts der Vorgesetzten; die Disziplin wird durch  
                      Soldatendelegierte aufrechterhalten; 

                   c) Abschaffung der Kriegsgerichte; 

               12. Abschaffung der Todesstrafe und der Zuchthausstrafe für politische und  

militärische Vergehen. 

               13.. Übergabe der Lebensmittelverteilung an Vertrauensleute der Arbeiter. 
 

Der Arbeiter- und Soldatenrat 
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D2   Rätesystem der Stuttgart Räte im Schema 
 

     

Delegiertenversammlung 
 

 
 
 

 

Imperatives Mandat: 
Permanente Kontrolle, jederzeit abrufbar und ersetzbar 

 
Ämterrotation:  

                            ehrenamtliche Tätigkeit, kein Berufsbeamtentum    
    
 
 
                            Wahl                               Wahl                            Wahl     
          
                                                                   
                            
 

 

 

 

 

 

Urwählerschaft : 

organisiert in Vollversammlungen der Basiszellen (BZ), 

z.B. nach Betrieben oder Wohnbezirken oder Verwaltungseinheiten 

 
Totale Kompetenz, Letztentscheidungsinstanz 

© Michael Hoffmann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BZ 1 

 
BZ 2 

 
BZ 3 

 
BZ 4 

    

Delegierter Delegierter Delegierter Delegierter 
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Q2    Vorstellung der Arbeiter und Soldatenräte (Fl ugblatt)  
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Q3 Bildaufnahmen der provisorischen Regierung unter  Wilhelm Blos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Provisorische Regierung am 10. November 1918 
Julius Baumann (Ernährung, Nationalliberale), Hugo Lindemann (Arbeit, SPD), Wilhelm Blos (Ministerpräsident, 
Äußeres, Verkehr, SPD), Hans v. Kiene, (Justiz, Zentrum), Berthold Heymann (Kultus, SPD), Theodor Liesching 
(Finanzen, DVP), Arthur Crispien (Stellv. Ministerpräsident, Inneres, USPD), Albert Schreiner (Kriegswesen, USPD) 

© LMZ038070 
 

und  Mitglieder im Landesausschuss der Arbeiterräte Würt tembergs, 1919  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©  Landesarchiv BW (HStAS P 2 Bü 11) 
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Q4: Aufstellung von Räten im November 1918 
 
 
 

 
 
 
 

©  Landesarchiv BW (HStAS  S  E  135 Bü 83)      
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Q4 Aufruf der provisorischen Regierung von Württemb erg am 9.11.1918 (Auszüge) 
 

Kundgebung der ersten provisorischen Regierung 

vom Abend des 9. November 1918 

An das württembergische Volk ! 

 
Eine gewaltige, aber glücklicherweise unblutige Revolution hat sich heute vollzogen. Die 
Republik ist erklärt. 

Eine neue Epoche der Demokratie und der Freiheit bricht an, die alten Gewalten treten ab 
und das Volk, das die Revolution bewirkt hat, übernimmt die politische Macht. 

Seine nächste Vertretung bildet der aus den Freien Gewerkschaften, der 
Sozialdemokratischen Partei, der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei und dem 
Arbeiter- und Soldatenrat berufene Arbeitsausschuß, dem sich General v. Ebbinghaus mit 
seinem Offizierskorps zur Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit zur Verfügung gestellt hat. Die genannten 
Körperschaften werden geeignete Fachleute für die Fortführung der 
Verwaltungsgeschäfte heranziehen, ohne Rücksicht auf ihre politische oder religiöse 
Gesinnung. 

Die Regierung ist provisorisch und betrachtet es als ihre erste Aufgabe, eine 
konstituierende Landesversammlung auf Grund der in unserem Programm 
bekanntgegebene Wahlrechtsforderungen vorzubereiten. (…) 

Unberufenen Elementen, die sich öffentliche Ämter anmaßen, ist mit Entschiedenheit 
entgegenzutreten. Berechtigt zu Amtshandlungen sind nur mit amtlichem Ausweis 
versehene öffentliche Vollzugsorgane. 

 

Stuttgart, den 9. November 1918 

 

Die provisorische Regierung: 
Vorsitz: Blos., Crispien. Auswärtiges: Blos. Inneres: Crispien. 
Arbeitsministerium: Lindemann. Finanzen: Talheimer. Kult: 

Heymann. Justiz: Mattutat. Krieg: Schreiner. 

 

©  http://www.verfassungen.de/de/bw/wuerttemberg/index.htm 

 

 



Kompetenzzentrum für Geschichtliche Landeskunde im Unterricht 
www.landeskunde-bw.de 

Q5  Aufruf der provisorischen Regierung von Württem berg am 11.11.1918 (Auszüge) 

 

An das württembergische Volk ! 

 
Das am 8. November gebildete parlamentarische Gesamt-Ministerium hat seine 
Entlassung erbeten und erhalten. 

Die Mitglieder der neuen Regierung haben die Geschäfte übernommen und die gesamte 
öffentliche Gewalt liegt von nun ab in den Händen der provisorischen Regierung. 

Die provisorische Regierung hat ihr in der Kundgebung vom 9. November gegebenes 
Versprechen erfüllt, geeignete Fachleute für die Fortführung der Verwaltungsgeschäfte 
heranzuziehen ohne Rücksicht auf deren politische oder religiöse Gesinnung. (...) 

Diese Gestaltung der Dinge ist erfolgt im Einvernehmen mit dem Arbeiter- und 
Soldatenrat. 

Der Sicherheitsdienst wird von den bisherigen staatlichen und gemeindlichen Organen 
unter Mitwirkung von Soldaten ausgeübt. Die Soldaten folgen ausschließlich den 
Anordnungen des Leiters des Kriegswesens. 

Eine ausgedehnte Amnestie wird in den allernächsten Tagen gewährt. 

Die Umwälzung ist vorläufig vollzogen. Die friedliche Entwicklung muß das weitere Ziel 
sein. Pflicht aller Volksgenossen ist es, hierbei mitzuwirken und die gewaltigen 
Kulturaufgaben zu fördern, die nach den Zerstörungen des Weltkriegs vor uns stehen. 

In erster Linie muß die strengste Ordnung gesichert werden, um die Städte und 
Industriegebiete vor dem Hungertod zu schützen. (...) 

Unternehmer und Arbeiter, Handwerker und Bauern müssen jeder Erschütterung der 
Volkswirtschaft, jedem regellosen Durcheinander mit allen Kräften vorbeugen ! 

Planmäßiges, organisatorisches, friedliches und freiheitliches Zusammenarbeiten ist 
unsere Richtschnur. 

 
 Setze jeder seinen Dienst und seine Arbeit in gewohnter Weise fort ! 

 
 Die Soldaten in die Kaserne ! 
 Die Arbeiter und Angestellten in den Betrieb ! 
 Die Beamten auf ihren Posten ! 
 Die Handwerker in die Werkstatt ! 
 Die Bauern an die Arbeit ! 
 Für jeden Bürger gilt die Arbeitspflicht ! 

 

 Stuttgart, den 11. November 1918 

Die provisorische Regierung: 
Blos. Baumann. Crispien. Heymann. Kiene. Liesching. 

Lindemann. Schreiner. 

©  http://www.verfassungen.de/de/bw/wuerttemberg/wuerttemberg-aufruf18.htm 
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